
Beitragsordnung des Vereins Berlin 21

(1) Die Beitragshöhen pro Monat sind wie folgt festgelegt. Es handelt sich um
Mindestbeiträge.

a) Aktives Einzelmitglied - Die Höhe des Beitrages beläuft sich auf Euro 5,00.

b) Familienmitgliedschaft - Die Höhe des Beitrages beläuft sich auf Euro 10,00.

c) Fördermitglied - Ein Fördermitglied unterstützt die Arbeit des Vereins Berlin 21
über die Entrichtung eines Mindestbeitrages von Euro 15,00.

d) Gesellschaften (Organisationen, Unternehmen) und Verwaltungseinheiten
(Berliner Bezirke)

Vereine, Institute, Personenvereinigungen - Die Höhe des Beitrages
beläuft sich auf mindestens Euro 15,00

Verbände - Die Höhe des Beitrages beläuft sich auf Euro 25,00

Berliner Bezirke - Die Höhe des Beitrages beläuft sich auf mindestens
Euro 100,00

Kleinunternehmen (bis 10 MitarbeiterInnen) - Die Höhe des Beitrages
beläuft sich auf Euro 15,00

Mittelständische Unternehmen (10 – 250 MitarbeiterInnen) - Die Höhe
des Beitrages beläuft sich auf Euro 50,00

Großunternehmen - Die Höhe des Beitrages beläuft sich auf mindestens
Euro 250,00

e) Ehrenmitglied - Die Ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei.

Auf Antrag sind auch geringere Beitragssätze (Einzelfallentscheidung) möglich, wenn
nachweislich die finanzielle Situation die vorgesehene Beitragserhebung nicht erlaubt.

(2) Die Beiträge sind bis zum Ende des 1. Quartals des Jahres für das laufende Jahr zu
entrichten. Sie sind auf das Vereinskonto von Berlin 21 zu überweisen. Auf Wunsch ist
Lastschrifteneinzug möglich (nach schriftlicher Ermächtigung).

(3) Beginnt die Mitgliedschaft im Laufe eines Jahres, ist der volle Beitrag für den
laufenden Monat fällig. Der Beitrag ist dann innerhalb von sechs Wochen nach Eintritt zu
entrichten.

(4) Die Mitgliedschaft endet zum Ende eines Monats. Zuviel gezahlte Mitgliedsbeiträge
werden zurückerstattet.

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 24.11.2025


